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Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 12.04.2019 

           
- Stadtrat Schmölln   - 
     Hauptausschuss                                                                          Vorl.-Nr.: V 0341/2019 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2019 

- Vermögenshaushalt 
- Einzelmaßnahmen je HHSt. von 5.000,00 € bis 25.000,00 € 

(Baumaßnahme Anbau von zwei Fluchtwegen in der Kita 
„Seepferdchen“) 

 
Einreicher:   Hauptamt 
  

Beratungsfolge Hauptausschuss am 
29.04.2019 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich  
vorberatend  

 
 

Beratungsfolge Stadtratssitzung am 
09.05.2019 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich beschließend 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die 
Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 im 
Vermögenshaushalt  
HHSt. 46440.94040 
Bau von Fluchtwegen in der Kita „Seepferdchen“ Weißbach 
in Höhe von  18.000,00 €  
  (in Worten: Achtzehntausend Euro). 
Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus der  
HHSt. 46450.94100 Treppenbau Außenbereich Kita „Am Finkenweg. 
 
Sachdarstellung: 
 
Im Haushaltsplan der Stadt Schmölln waren für diese notwendige Baumaßnahme (Förderung 
des Brandschutzes) in 2018 90.000,00 € eingestellt. 
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Diese Maßnahme konnte im Vorjahr nicht beendet werden und wird in 2019 fortgeführt. Die 
Submissionsergebnisse der reinen Bauleistungen mit den notwendigen planerischen 
Leistungen (Bauplanung, Planung Statik, Brandschutzgutachten) ergaben eine Gesamtsumme 
von etwa 106.400,00 €. 
Da die Schaffung der Fluchtwege eine alternativlose Forderung des Brandschutzes ist und die 
Maßnahme über die Förderrichtlinie zum Landesinvestitionsprogramm 
„Kindertageseinrichtungen“ 2017 bis 2018 gefördert wird, ist sie zwingend bis zum 30.06.2019 
abzuschließen und abzurechnen. 
Die Deckung der Mehrausgabe kann über die 2019 eingestellten Finanzmittel in der HHSt. 
46450.94100 erfolgen, da diese geplante Maßnahme über einen Haushaltsrest aus 2018 
finanzierbar ist. 
 
 
 
 
 
W. Linß 
Leiter Hauptamt 
 
 
 
 


